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K - H - C 
Kaliumhydrogencarbonat zur Feinentsäuerung, 
 E501, CAS 298-14-6 Art.-Nr. G 165 
 
Produktbeschreibung 

K-H-C ist gemäß EU-VO 2019/934 Anhang I, 
Tabelle 2 als Verarbeitungshilfsstoff eingestuft 
und unter den Bedingungen und Grenzwerten 
der EU-VO 1308/2013 gemäß Anhang VIII, 
Abschnitte C und D für die Weinbehandlung 
zugelassen. In Reinheit und Qualität entspricht 
K-H-C den Anforderungen des OIV Kodex 
COEI-1-POTBIC.  

Ökologie 

K-H-C ist gemäß EU-VO 2018/848 für die 
Bereitung von Biowein zugelassen. 

Anwendung 

Bei kleinen angestrebten Entsäuerungsraten 
von ca. 0,3 - 0,8g Säure/L findet erfahrungs-
gemäß und unter normalen Bedingungen keine 
Kaliumhydrogentartratkristallisation statt, so 
dass praktisch nur eine Neutralisations-
reaktion anzunehmen ist. Hierfür benötigt man 
1,33g/l K-H-C zur Reduzierung um 1g/l Säure. 
Bei der Normalentsäuerung kommt es - wenn 
die Erhöhung der Kalium-Konzentration 
genügend groß ist und keine Kristal-
lisationshemmung vorliegt - zum Ausfall von 
Weinstein, und damit wegen dessen 
Säurefunktion zu einer zweiten Säurever-
minderung um den gleichen Betrag, so dass 
dann zur Verringerung der Gesamtsäure pro 1g 
Weinsäure nur 0,67g K-H-C benötigt werden. 
Bei korrekter Arbeitsweise muss die Kalium-
Hydrogen-Carbonat-Entsäuerung von einer 
Kontrolle des Weinsteinausfalls und der 
Weinsteinstabilität begleitet werden, um eine 
definierte Entsäuerung zu erreichen. K-H-C 
wird mit etwas Wasser angeteigt und dem 
Gesamtgebinde unter intensivem Rühren 
zugegeben. 

Vorsicht: stürmische CO2-Entwicklung, daher 
auf ausreichenden Steigraum im Entsäuer-
ungsgebinde achten. 

Wirkungsweise 

K-H-C bindet die im Wein vorhandene 
Weinsäure und fällt diese als Weinstein aus. 
Die Weinsteinfällung während der Entsäuerung 
kann durch Kühlung noch beschleunigt 
werden. Wird dem Entsäuerungsprozess das 
Kontaktverfahren nachgeschaltet, kann der 
Wein schon 2-3 Tage nach der Entsäuerung 
abgefüllt werden. Ohne Kontaktverfahren ca. 
14 Tage Wartezeit bis zur Abfüllung einhalten. 
Ein weiterer Vorteil ist die nur unbedeutsame 
Beeinflussung des pH-Wertes des Jungweines 
durch die Entsäuerung mit K-H-C. Im 
Gegensatz zu Entsäuerungskalk verhält sich K-
H-C völlig geschmacksneutral, so dass eine 
Entwicklung von Bittertönen oder Salzge-
schmack nicht befürchtet werden muss. K-H-C 
kann die Pufferung des Weines positiv 
beeinflussen, d.h. es kann evtl. 0,5g/l Säure 
mehr im Wein belassen werden. K-H-C kann 
auch problemlos für die Normalentsäuerung 
eingesetzt werden. 

Hinweise zur Lagerung 

Auch bei sachgemäßer Lagerung neigt K-H-C 
bereits nach kurzer Zeit auf Grund seiner 
Kristallstruktur zum „Zusammenbacken“. Dies 
hat jedoch auf die Wirksamkeit des Produktes 
keinen nachteiligen Einfluss. Trocken und 
geruchsfrei lagern. Angebrochene Packungen 
alsbald aufbrauchen. 

Verkaufseinheiten 

10kg; 25kg (40 x 25kg Original-Palette) 


